
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/3/28 7Ob546/79
(7Ob547/79), 6Ob742/81, 8Ob531/83,
2Ob622/84, 8Ob641/85, 7Ob674/86,

2Ob66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1979

file:///


Norm

AußStrG §16 BII1b

Rechtssatz

Nur die gänzliche (prozessuale) Mißachtung des Wohles des P9egebefohlenen könnte das Gewicht einer Nullität

haben.
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